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Januar 2012  
 
 
Kostenreglement Horizont Platzierungen 
 
 
 
 
Kostengutsprache 
 
Der Versorger leistet für die Dauer des Aufenthaltes eines Klienten folgende 
Kostengutsprache. 
 
 
Betreuungskosten 
 
 
Krisenintervention, pädagogische 1:1 Begleitung, 7 Tage 24 Std. 
Fr. 365.-/Tag 
ab dem 3. Monat Fr. 265.-/ Tag  
 
 
Prozessorientierte Langzeitplatzierung und Übergangsplatzierung 
Fr. 265.-/Tag 
Ab dem 6. Monat Fr. 235.-/ Tag 
 
 
Aufenthalte von weniger als 7 Tagen 
Fr. 1800.- pauschal 
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Nebenkosten 
 
Nicht inbegriffen in den Pauschalansätzen sind: 
 

• Kleider für die Arbeitseinsätze 
• Grundausrüstung für natursportliche Aktivitäten (Bergschuhe, Rucksack, wettertaugliche 

Kleidung) 
• Versicherungen wie Krankenkasse und Haftpflichtversicherung 
• Ferienkosten 
• SBB-Billette 
• Rückführungskosten per Auto bei Entweichung ( Fr. 60.-/Std.; Fr.0.60/km ) 
• Transferkosten per Auto (Eintritt, Austritt und zu externen Gesprächen) welche nicht bei 

Horizont stattfinden ( Fr.-/Std.;Fr.0.60/km) 
 
Inbegriffen in den Pauschalansätzen sind: 
 

• Administrative Aufwendungen (Gesprächsführung, Vorabklärung Berufsfindung, etc. …) 
• wöchentliche schriftliche Verlaufsrückmeldung 
• Verlaufsberichte, Schlussberichte 
• Natursportliche Aktivitäten 
• Tiergestützte Aktivitäten 

 
 
Versicherung und Krankenkasse 
Die Klienten sind seitens Horizont nicht gegen Krankheit, Unfall sowie Haftpflicht versichert. Im 
Schadensfall haftet in erster Linie der Klient mit seiner Haftpflichtversicherung. In zweiter Linie haftet 
die Versicherung von Horizont. 
 
 
Reduktion bei Abwesenheit aufgrund Ferien, Schnuppereinsatz oder Entweichung 
Ab dem 5.Tag erfolgt eine Reduktion von Fr. 60.-/Tag 
 
Abbruchkriterien 
Nachhaltige Gewaltandrohung oder körperliche Gewaltanwendung gegenüber Personen und Tieren. 
Vorsätzliche Sachbeschädigung. 
 
Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt Valuta per Ende des laufenden Monats zahlbar innerhalb 10 Tagen. 
 
Kündigungsfrist 
Die Kündigungsfrist seitens der Einweisenden Behörde beträgt sieben Tage. 
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Kostengutsprache 
  
       
 
Klient: ……………,……………   Geb.-Datum: …../…../…………    
 
       
  
 
 
Die unterzeichnete Amts- oder Fachstelle bzw. Behörde 
 
 
Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
      
 
Adresse: 
.................................................................................................................................................... 
         
 
erteilt hiermit Kostengutsprache für die vereinbarte Unterbringung des Klienten 
 
vom …../…../……..    bis …../…../…….. 
        

□ Krisenintervention Fr. ………/Tag*  
 

□ Prozessorientierte Langzeitplatzierung oder Übergangsplatzierung Fr. ………./Tag*  
 
 
* das Kostenreglement bildet Bestandteil der Kostengutsprache  
 
 
Im Falle des Nichteintritts gilt folgende pauschale Ausfallentschädigung: 
 

• Bei Nichteintritt Fr. 500.-pauschal 
 
 
 
Ort und Datum:     Stempel und Unterschrift: 
 
 
 
…………………………………………..               ……………………………………………….. 
        


